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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 

 

 

 

1.1. Produktidentifikator 

       EUCOPROOF CEM PLASTER 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
 von denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs / des Gemischs 

Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt. Bauprodukte. Trockenmörtel. 

 

Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine identifizierte Verwendung. 

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

EUCOCHEM BV 

ESPERANTOLAAN 13/7 

B-3300 TIENEN 

BELGIUM 

Tel.: +32.16.81.11.52 

E-Mail: office@eucochem.com 

 

1.4. Notrufnummer 

    +32 70 245 245 

 

 

 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 H315 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1 H318 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3 H335 

 

Sonstige Angaben 

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen. 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 

Portlandzement 

Calciumhydroxid 

 

Signalwort: Gefahr 
  

mailto:office@eucochem.com
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

 

Gefahrenpiktogramme 

 

 
 

Gefahrenhinweise 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

 

Sicherheitshinweise 

P261 Einatmen von Staub vermeiden. 

P305+P351+P338 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. 

P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. 

P304+P340 Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, 
die das Atmen erleichtert. 

P315 Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome 

Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend wirken. 
Schutzhandschuhe tragen. 

 

 

 

 
3.1. Stoffe 

 

3.2. Gemische 

Chemische Charakterisierung 

Mischung aus Zement, mineralischen Zusatzstoffen und Additiven. 

 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung / Einstufung Anteil 

65997-15-1 266-043-4 Portlandzement  ≥ 15 - 25% 

  Skin Irrit. 2, H315; Sink Sens. 1B, H317; Eye Dam. 
1; H318; STOT SE 3, H335 

 

1305-62-0 215-137-3 Calciumhydroxid ≥ 2,5 - 10% 

  Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, 
H335 

 

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen. 

 

Weitere Angaben 

Zementhaltige Produkte, chromatarm gemäß Verordnung 1907/2006/EG, Anhang XVII (47). 

Anbringung des H317 nicht erforderlich wegen < 2 ppm Chrom-VI. 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 

 

 

 

 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 

Beim Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit 
keine Verabreichung über den Mund, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. 

 

Nach Augenkontakt 

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen, ggf. Kontaktlin-
sen entfernen und ärztlichen Rat einholen. 

 

Nach Einatmen 

Reichlich Frischluftzufuhr. Betroffenen in Ruhelage bringen und warmhalten. Sofort ärztlichen Rat 
einholen. 

 

Nach Hautkontakt 

Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut gründlich mit Wasser und 
Seife reinigen und gut nachspülen. Bei Beschwerden und falls nötig, ärztlichen Rat einholen. 

 

Nach Verschlucken 

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen einleiten und sofort Arzt 
konsultieren. 

 

Selbstschutz des Ersthelfers 

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 

 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

 

 

 
5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 

Das Produkt ist nicht entflammbar und nicht brennbar. Brandbekämpfung auf Umgebungsbrand abstim-

men. Löschpulver, Kohlendioxid, Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder al-
koholbeständigem Schaum bekämpfen. 

 

Ungeeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Das Produkt ist weder explosiv noch brennbar und auch nicht brandfördernd bei anderen Materia-
lien. 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Atemschutz anlegen. Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den örtlichen behördlichen Vor-
schriften entsorgen. 

 

 

 

 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

 anzuwendende Verfahren 

Staubbildung vermeiden. 

 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Das Produkt nicht in die Kanalisation, in Oberflächengewässer oder Grundwasser gelangen lassen. 

 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Verschüttetes Produkt trocken aufnehmen und wenn möglich verwenden. Mechanisch aufnehmen. 

 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

 

 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Staubbildung vermeiden. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Nur im ungeöffneten Originalgebinde aufbewahren. 

 

Zusammenlagerungshinweise 

Nicht zusammen mit Säuren lagern. 

 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

Trocken lagern. 

 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

bauchemische Anwendungen 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / 

 Persönliche Schutzausrüstungen 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

 

 

 
 
8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

CAS-Nr. Bezeichnung mg/m³ Expositionsweg Expositionsfreq. 

65997-15-1 Portlandzement 5 E inhalativ  

1305-62-0 Calciumhydroxid 1 E inhalativ  

A: alveolengängige Fraktion, E: einatembare Fraktion 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung 
sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen 
und der Haut vermeiden. 

 

Augen-/Gesichtsschutz 

Dicht schließende Schutzbrille gemäß DIN EN 166. 

 

Atemschutz 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. Filter P2. 

 

Haut-/Körperschutz 

Arbeitsschutzkleidung tragen, z. B. laugenbeständige und für Staub undurchlässige Sicherheits-
schuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung mit dicht schließenden Bündchen. Die Klei-
dung soll die Haut vollständig abdecken. Hautschutzmittel verwenden. 

 

Handschutz 

Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind beispielsweise 
nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen. Maximale Tragedauer beachten. Lederhand-
schuhe sind aufgrund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet; sie können chromathaltige Ver-
bindungen freisetzen. 

 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Das Produkt nicht ins Grundwasser oder Abwassersystem gelangen lassen. 

 

 

 

 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand:   fest 

Farbe:    weiß 

Geruch:    schwach 

pH-Wert:    ca. 13 

Wasserlöslichkeit:   vollständig mischbar 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

 

 

 

 
10.1. Reaktivität 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

10.2. Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Stark exotherme Reaktion mit Säuren. 

 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

 

 

 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Ätz- und Reizwirkung auf die Haut 

Reizt die Haut und die Schleimhäute. 

 

Schwere Augenschädigung /-reizung 

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden. 

 

 

 

 
12.1. Toxizität 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

12.4. Mobilität am Boden 

Es liegen keine Informationen vor. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

 

 

 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Produktentsorgung 

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständi-
gen Behörde nach Neutralisation und Verfestigung zusammen mit Bauschutt abgelagert werden. 
Abfallschlüssel 01 04 10: staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 
04 07 fallen. 

 

Verpackungsentsorgung 

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Vollständig entleerte Verpackun-
gen können einer Verwertung zugeführt werden. 

 

 

 

 
14.1. Landtransport (ADR(RID)) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

14.2. Binnenschiffstransport (ADN) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

14.3. Seeschiffstransport (IMDG) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

14.4. Lufttransport (IATA) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

 

 

 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
 ten für den Stoff oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse 

1 - schwach wassergefährdend 

 

Giscode 

ZP1 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

15.2. Sicherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
 

 

 

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

 

Zusätzliche Hinweise 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang 
mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Trans-
port und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das 
Produkt mit andren Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, können die Angaben in 
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht 
auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Die Angaben stützen sich auf den heuti-
gen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften 
dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Empfänger unserer Produkte eigener Verantwortung zu beachten. 


